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Handreichung für praktikumsbegleitende Lehrkräfte im Schulpraxissemester  
an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen sowie Gymnasien 

 

1 Allgemeines 

Im Rahmen des Masterstudiums „Lehramt an Sekundarschulen“ bzw. „Lehramt an Gymnasien“ der 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) absolvieren die Studierenden ein Schulpraxisse-

mester, in welchem sie jeweils in beiden studierten Fächern im Unterricht hospitieren sowie eigene 

Unterrichtsversuche durchführen. Grundsätzlich haben die Studierenden im ersten Schulhalbjahr 

vier Tage pro Woche (Montag bis Donnerstag) für Unterricht, Unterrichtshospitation sowie die Teil-

nahme an weiteren Aktivitäten des Schulalltags und die Durchführung von Studienprojekten in der 

Schule anwesend zu sein. An den Freitagen nehmen die Studierenden an praktikumsbegleitenden 

Seminaren an der Universität teil. Die Anwesenheit an den Schultagen soll i. d. R. einen Wochenum-

fang von 16 Stunden nicht unterschreiten. Das Praktikum wird, dem Studiengang der/des Studie-

renden entsprechend, an Sekundar-, Gemeinschafts-, Gesamtschulen oder an Gymnasien bzw. an 

vergleichbaren Schulformen absolviert.  

Das Schulpraxissemester ist gemäß den Studien- und Prüfungsordnungen des Masters „Lehramt an 

Sekundarschulen“ und „Lehramt an Gymnasien“ der OVGU und der dazugehörigen Praktikumsord-

nung in der jeweils aktuellen Fassung gemäß den Zielvereinbarungen zwischen dem MWU (früher 

MWWD) und der OVGU als obligatorische Praxisphase innerhalb des Studiums verankert.  

2 Ziele des Praktikums 

Das Schulpraxissemester ist integraler Bestandteil des Studiums und trägt zur Professionalisierung 

angehender Lehrer*innen für die Sekundarschule bzw. das Gymnasium bei. Innerhalb dieser schul-

praktischen Studienphase sollen die Studierenden Schulpraxis aus einer bildungswissenschaftlichen, 

fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Perspektive auf das Berufsfeld in den gewählten 

Schulfächern erlangen. Sie erkunden die Schule und das Schulprofil, nehmen am Fachunterricht und 

außerunterrichtlichen Aktivitäten, bspw. AGs, Projekttage, Dienstberatungen etc. teil, reflektieren 

mit den jeweiligen Lehrkräften die hospitierten Unterrichtsstunden und begleiten Klassen sowie 

Lehrende im Schulalltag. Es werden erste Unterrichtsversuche in enger Kooperation mit der prakti-

kumsbegleitenden Lehrkraft durchgeführt und reflektiert. Während des Praktikums ist von den Stu-

dierenden in jedem Unterrichtsfach eine Arbeitsmappe und in den Bildungswissenschaften ein Stu-

dienprojekt sowie ein Portfolio zur Reflexion der eigenen Erfahrungen zu führen.  

3 Voraussetzungen der Studierenden 

Das Schulpraxissemester ist im dritten Mastersemester verortet. Zu diesem Zeitpunkt haben die 

Studierenden bereits grundlegende Kenntnisse in den Bildungswissenschaften sowie in der Fachdi-

daktik und Fachwissenschaft der studierten Fächer erworben und das Hospitationspraktikum absol-

viert. Viele Studierende haben darüber hinaus Erfahrungen in den Schulpraktischen Übungen ge-

sammelt. Auf der Internetseite des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Magdeburg befinden 

sich weitere Informationen zu allen Praxisphasen des Lehramtsstudiums, unter: 

https://www.ovgu.de/Schulpraktische+Ausbildung.html. 

https://www.ovgu.de/Schulpraktische+Ausbildung.html
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Vor Beginn des Praktikums werden die Studierenden durch die Mitarbeiter*innen der Fachdidakti-

ken und der Bildungswissenschaft der Universität mit den Lernzielen und Inhalten des Praktikums 

vertraut gemacht. 

4 Praktikumsbegleitende Lehrkräfte an den Schulen 

Aus versicherungstechnischen Gründen ist es zunächst notwendig, dass den Studierenden seitens 

der Schule für jedes Fach eine praktikumsbegleitende, erfahrene Lehrkraft zur Seite gestellt wird. 

Im Rahmen eines reibungslosen Ablaufes wäre es wünschenswert, wenn die Lehrkraft den Prakti-

kumsplan einschließlich der Wochenpläne mit der/dem Studierenden abstimmt, Orientierungsge-

spräche führt, angeleitete Unterrichtstätigkeiten in seinem/ihrem Unterricht ermöglicht, im Rah-

men der Aufsichtsfunktion anwesend ist sowie Vor- und Nachbesprechungen zu einer entwicklungs-

fördernden Reflexion durchführt. Darüber hinaus würden sich die Dozent*innen der OVGU über die 

Möglichkeit der Hospitation im Unterricht der Studierenden und einen Austausch mit den prakti-

kumsbegleitenden Lehrkräften freuen. Zuletzt zeigen sich die Studierenden dankbar, wenn ihnen 

Zugänge zu außerunterrichtlichen Lerngelegenheiten ermöglicht und ggf. Unterstützung bei der or-

ganisatorischen Durchführung der durch die universitären Module vorgesehenen Studienprojekte 

angeboten würden. 

5 Anforderungen an Studierende 

Im Schulpraxissemester sind je Unterrichtsfach 60 Hospitationseinheiten sowie zwölf Unterrichts-

einheiten (jeweils à 45 Minuten), in Mathematik 20 Unterrichtseinheiten, zu absolvieren und schrift-

lich zu dokumentieren. Zudem muss für jede unterrichtete Stunde durch die Studierenden eine 

schriftliche Unterrichtsvorbereitung bei der betreuenden Lehrkraft vorgelegt werden. Praktikums-

begleitend ist ein Aufgabenkatalog in der Bildungswissenschaft sowie in den Unterrichtsfächern zu 

bearbeiten. Nach Beendigung des Praktikums soll der/dem Studierenden die ordnungsgemäße 

Durchführung durch die Schulleitung auf der Praktikumsbescheinigung bestätigt werden.  

Die Studierenden haben für die Dauer des Praktikums die Schulordnung, die in der Schule geltenden 

Vorschriften und behördlichen Anordnungen einzuhalten, die Weisungen der betreuenden Lehr-

kräfte und der Schulleitung zu befolgen und Verschwiegenheit über die in der praktischen Tätigkeit 

bekannt gewordenen Informationen über Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrende und an-

dere Personen zu wahren. 

6 Vermittlungsprozess und Kontaktaufnahme der Studierenden 

Die Praktikumsplatzvermittlung erfolgt über das PLASA-Portal (https://www.plasa-portal.de). Infor-

mationen zum Portal sind auf der Website des Ministeriums für Bildung zu finden 

(https://lsaurl.de/plasa). Die Studierenden stellen nach erfolgreicher Vermittlung eigenständig Kon-

takt mit den zuständigen Ansprechpartner*innen an den Schulen her, um ein Vorgespräch zu ver-

einbaren und Absprachen zur Durchführung des Praktikums zu treffen. Nach Bestätigung der Schule 

mittels Praktikumsvertrag wird dieser anschließend durch die Studierenden im Portal hinterlegt. 

7 Versicherungsschutz 

Für die studentische Krankenversicherung gelten auch während des Praktikums die Bestimmungen 

des § 5 Abs. 1 Nr. 10 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V). Die Studierenden sind darüber hinaus nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1 SGB VII während des Praktikums über die Praktikumsschule unfallversichert. Zuständig 

https://www.plasa-portal.de/
https://lsaurl.de/plasa
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ist der Unfallversicherungsträger (Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft) der Praktikumseinrich-

tung. Weitere Informationen zur Unfallversicherung für Praktikant*innen erhalten Sie beim Spitzen-

verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung unter www.dguv.de/de/versicherung/versi-

cherte_personen/kinder/praktika_studium/index.jsp. 

Zur Absicherung vor Schäden, die Studierende im Rahmen der Praktikumstätigkeit ggf. gegenüber 

Dritten verursachen, obliegt es den Praktikant*innen vorab eine private Haftpflichtversicherung ab-

zuschließen. 

Die Studierenden wurden seitens der Universität nach dem Masernschutzgesetz1 vom 1. März 2020 

über ihre Pflicht zur Masernimpfung aufgeklärt. Ein entsprechender Nachweis ist seitens der Stu-

dierenden bei Abschließen des Praktikumsvertrags zu erbringen. 

8 Schwangerschaft und Mutterschutz 

Im Falle einer Schwangerschaft bzw. im Mutterschutz2 werden Studentinnen im Eigeninteresse gebe-

ten, dies dem Praktikumsbüro Lehramt des Zentrums für Lehrerbildung (ZLB) der OVGU zu melden, um 

eine Gefährdungsbeurteilung der Schule einzuleiten und ggf. Maßnahmen zur Risikominderung, zum 

Mutterschutz und zum Nachteilsausgleich vornehmen zu können. 

9 Krankheitsfall 

Im Krankheitsfall informieren die Studierenden umgehend telefonisch noch am selben Tag (i. d. R. 

bis 8:00 Uhr) die Schulleitung bzw. sowie ihre praktikumsbetreuenden Lehrkräfte und Dozent*innen 

der Fächer und Bildungswissenschaft der Universität. Sie reichen ihren Arbeitsunfähigkeitsnachweis 

im Praktikumsbüro Lehramt innerhalb von drei Tagen ein und dokumentieren die Fehlzeit entspre-

chend in der Anwesenheitsübersicht. 

Das Praktikum kann direkt nach der Krankheit fortgesetzt werden, sofern seitens der Schule keine 

Einwände bestehen. Falls eine längere Krankheit dazu führt, dass die Studierenden das Praktikum 

an ihrer Schule nicht fortsetzen können, müssen sich die Studierenden gleich nach ihrer Genesung 

mit dem Praktikumsbüro Lehramt in Verbindung setzen. 

10 Ansprechpartner*innen 

Die fachliche Betreuung der Studierenden im Rahmen des Schulpraxissemesters erfolgt an der Uni-

versität durch die Fachdidaktiken der studierten Fächer sowie die Bildungswissenschaft: 

Technik                 Dr. Hannes König    hannes.koenig@ovgu.de 
Wirtschaft             Adele Schulze Niehoff adele.schulze-niehoff@ovgu.de 
Mathematik Dr. Kolja Pustelnik  kolja.pustelnik@ovgu.de 
Deutsch Daniel Pust   daniel.pust@ovgu.de 
Ethik Luisa Büschleb-Köppen                luisa.bueschleb-koeppen@ovgu.de 
Sport Dr. Christiane Desaive      christiane.desaive@ovgu.de           
Sozialkunde Dr. Roger Stöcker roger.stoecker@ovgu.de 
Physik Dr. Yultuz Omarbakiyeva yultuz.omarbakiyeva@ovgu.de 
Bildungswissenschaft    Dr. Kathrin te Poel kathrin.tepoel@ovgu.de 
 

 

1 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html 
2 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mutterschutz-fuer-schuelerinnen-und-studentinnen  
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Für den Anmeldeprozess der Studierenden und ihre Vermittlung an die Schulen ist das Praktikums-

büro Lehramt am ZLB zuständig (E-Mail: praktikum-lehramt@ovgu.de; Tel: 0391-6757458) 

Bei Fragen zur Funktionalität des PLASA-Portals steht das Ministerium für Bildung (E-Mail: mb-
plasa@sachsen-anhalt.de zur Verfügung. Das Landesschulamt (Referat 31) ist für Nachfragen zu den 
voreingestellten Praktikumsplätzen im Portal zuständig (E-Mail: lscha-referat31@sachsen-an-
halt.de).  
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